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ANLAGE C.4  
ANTRAG ZUR ERRICHTUNG EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE   

Kleingärtnerverein 
„.........................................................................................................................“ e. V. 

Vorhaben 

- Errichtung einer PV-Anlage auf einer Gemeinschaftsfläche 
- Errichtung einer PV-Anlage im Kleingarten 

Bauherr/Lage des Vorhabens 

Name, Vorname: 

 

 

 

Telefon: 

Mail: 

Gemarkung/Flurstück (Vorhaben auf Gem.-

flächen): 

 

 

Parzelle 

 

 

Geplanter Baubeginn: voraussichtliches Bauende: 

Wird die Anlage/der Kleingarten 

mit Strom versorgt, durch wen? 

Was soll versorgt werden? 

Planung erfolgt durch 

Installation erfolgt durch 
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Anlagen:       

• Nutzungskonzept des KGV der zu errichtenden Anlage 
• Lageplan für Gemeinschaftsfläche der Kleingartenanlage mit Standort des 

Vorhabens 
• PV-Anlage im Kleingarten: Parzellenplan mit Abstandsmaßen zu Gehölzen u. 

baulichen Anlagen 
• Herstellerunterlagen und Zertifikate   
• Planungsunterlagen/Datenblatt für den Anschluss von Stromerzeugungsanlagen 
• Stellungnahme des Vereins bei Vorhaben im Kleingarten 

Nachbarparzellen (bei ggf. Einschränkung der angrenzenden Parzellen / Verschattung - Blendung) 
• Antrag für eine Haftpflicht- und eine Laubenversicherung unter Einschluss einer 

PV-Anlage 

 

 

Für die Verkehrssicherung haftet der Bauherr.  

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Datum und Unterschrift des Antragstellers 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Antrag erhalten: Datum und Unterschrift des Vorstandes des KGV 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Antrag erhalten: Datum des Vorstandes des Stadtverbandes  

 

Der Antrag ist ab dem Datum der erteilten Freigabe für die Dauer von einem Jahr gültig, 
sofern der Antragsteller keinen hiervon abweichenden Baustart angegeben hat. Wird ein 
abweichender Baustart benannt, gilt der Antrag ein Jahr ab dem angegebenen Baustart. 
Verstreicht die jeweilige Frist ohne Baubeginn, verliert der Antrag seine Gültigkeit und ist 
erneut vollständig zu stellen. 

Der Abschluss der Arbeiten ist dem jeweils verantwortlich Freigebenden unverzüglich 
anzuzeigen.  


